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3. Abschnitt 

Freizeitwohnsitze 

§ 13 

Beschränkungen für Freizeitwohnsitze 

(1) Freizeitwohnsitze sind Gebäude, Wohnungen oder sonstige Teile von Gebäuden, die nicht der 
Befriedigung eines ganzjährigen, mit dem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen verbundenen 
Wohnbedürfnisses dienen, sondern zum Aufenthalt während des Urlaubs, der Ferien, des Wochenendes 
oder sonst nur zeitweilig zu Erholungszwecken verwendet werden. Als Freizeitwohnsitze gelten nicht: 

 a) Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung von Gästen; dies jedoch nur dann, wenn 

 1. Gemeinschaftsräume mit einer Gesamtfläche, bei der auf jedes der Beherbergung von Gästen 
dienende Bett zumindest eine Fläche von 0,5 m² entfällt, vorhanden sind, 



 Landesrecht Tirol 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 4 

 2. gewerbetypische Dienstleistungen, zu denen insbesondere die Raumreinigung in regelmäßig 
wiederkehrenden Zeitabständen und das regelmäßige Wechseln der Wäsche zählen, erbracht 
werden und weiters 

 3. die ständige Erreichbarkeit einer Ansprechperson seitens des Betriebes gewährleistet ist; 

nicht als Gemeinschaftsräume im Sinn der Z 1 gelten Wellness-Bereiche, Schiräume und sonstige 
Abstellräume, Sanitärräume und dergleichen, 

 b) Kur- und Erholungsheime, die von öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtungen oder 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe erhalten werden, 

 c) Wohnungen und sonstige Wohnräume, die der Privatzimmervermietung dienen, 

 d) Gebäude mit höchstens drei Wohnungen mit insgesamt höchstens zwölf Betten, die im Rahmen 
der Raumvermietung während des Jahres jeweils kurzzeitig an wechselnde Personen vermietet 
werden (Ferienwohnungen); entsprechende Neubauten, für die die Baubewilligung erst nach dem 
1. Februar 1996 rechtskräftig erteilt worden ist, gelten jedoch nur dann nicht als 
Freizeitwohnsitze, wenn der Vermieter der Ferienwohnungen im betreffenden Gebäude seinen 
Hauptwohnsitz hat; Ferienwohnungen in Gebäuden, die in einem räumlichen Naheverhältnis 
stehen und eine einheitliche Gesamtplanung aufweisen, sind zusammenzuzählen. 

Sind in einem Gebäude oder in Gebäuden, die in einem räumlichen Naheverhältnis stehen und eine 
einheitliche Gesamtplanung aufweisen, Ferienwohnungen und Wohnungen oder sonstige Wohnräume, 
die der Privatzimmervermietung dienen, untergebracht, so darf die Zahl der Wohnungen insgesamt drei 
und die Zahl der Betten insgesamt zwölf nicht überschreiten. 

(1a) Bett ist jede Schlafgelegenheit, die im Rahmen eines Betriebes oder einer sonstigen Einrichtung 
zur Verfügung steht, wobei jeweils von der höchstmöglichen Belegung auszugehen ist. 

(2) Im Rahmen der Vorschriften über Freizeitwohnsitze sind Gastgewerbebetrieben zur 
Beherbergung von Gästen jene Räumlichkeiten nicht zuzurechnen, an denen 

 a) Wohnungseigentum besteht, sofern diese vom Eigentümer oder von seiner Familie selbst genutzt 
werden, oder 

 b) Verfügungsrechte bestehen, die über den üblichen Inhalt gastgewerblicher 
Beherbergungsverträge hinausgehen. 

(3) Als Freizeitwohnsitze dürfen nur mehr Wohnsitze verwendet werden, 

 a) die in der Zeit vom 1. Jänner 1994 bis einschließlich 31. Dezember 1998 nach den jeweils in 
Geltung gestandenen raumordnungsrechtlichen Vorschriften oder nachträglich nach § 17 als 
Freizeitwohnsitze angemeldet worden sind und für die eine Feststellung über die Zulässigkeit der 
Verwendung des betreffenden Wohnsitzes als Freizeitwohnsitz vorliegt oder 

 b) für die eine Baubewilligung im Sinn des § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die ausnahmsweise 
Zulässigkeit von Gebäuden im Freiland, LGBl. Nr. 11/1994, vorliegt. 

Darüber hinaus dürfen neue Freizeitwohnsitze im Wohngebiet, in Mischgebieten, auf Sonderflächen für 
Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung von Gästen sowie nach Maßgabe des § 44 Abs. 6 auf 
Sonderflächen für Hofstellen geschaffen werden, wenn dies für einen bestimmten Bereich durch eine 
entsprechende Festlegung im Flächenwidmungsplan für zulässig erklärt worden ist. Hierbei ist die dort 
höchstzulässige Anzahl an Freizeitwohnsitzen festzulegen. 

(4) Die Schaffung neuer Freizeitwohnsitze nach Abs. 3 zweiter Satz darf nur insoweit für zulässig 
erklärt werden, als die geordnete räumliche Entwicklung der Gemeinde entsprechend den Aufgaben und 
Zielen der örtlichen Raumordnung dadurch nicht beeinträchtigt wird. Dabei sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 

 a) die Siedlungsentwicklung, 

 b) das Ausmaß des zur Befriedigung des Wohnbedarfes der Bevölkerung erforderlichen sowie des 
hierfür verfügbaren Baulandes, 

 c) das Ausmaß der für Freizeitwohnsitze in Anspruch genommenen Grundflächen, insbesondere 
auch im Verhältnis zu dem zur Befriedigung des Wohnbedarfes der Bevölkerung bebauten 
Bauland, 

 d) die Gegebenheiten am Grundstücks- und Wohnungsmarkt sowie die Auswirkungen der 
Freizeitwohnsitzentwicklung auf diesen Markt, 

 e) die Art, die Lage und die Anzahl der bestehenden Freizeitwohnsitze, 

 f) die Auslastung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Einrichtungen zur Wasserversorgung, 
Energieversorgung und Abwasserbeseitigung, die Auswirkungen der Freizeitwohnsitze auf diese 
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Infrastruktur und deren Finanzierung sowie allfällige mit der Schaffung neuer Freizeitwohnsitze 
entstehende Erschließungserfordernisse. 

(5) Die Schaffung neuer Freizeitwohnsitze nach Abs. 3 zweiter Satz darf nicht mehr für zulässig 
erklärt werden, wenn 

 a) der Anteil der sich aus dem Verzeichnis der Freizeitwohnsitze nach § 14 Abs. 1 ergebenden 
Freizeitwohnsitze zuzüglich der Anzahl jener Freizeitwohnsitze, die darüber hinaus aufgrund 
einer Festlegung im Flächenwidmungsplan nach Abs. 3 zweiter Satz neu geschaffen werden 
dürfen, an der Gesamtzahl der Wohnungen entsprechend dem endgültigen Ergebnis der jeweils 
letzten Gebäude- und Wohnungszählung 8 v. H. übersteigt, 

 b) im örtlichen Raumordnungskonzept zu Gunsten der Vorsorge für den geförderten Wohnbau eine 
Festlegung nach § 31a Abs. 1 erster Satz besteht oder eine solche Festlegung ausschließlich 
deshalb unterblieben ist, weil Grundflächen, die als Vorbehaltsflächen für den geförderten 
Wohnbau in Betracht kommen, nicht zur Verfügung stehen oder 

 c) die betreffende Gemeinde durch Verordnung nach § 14 Abs. 1 des Tiroler 
Grundverkehrsgesetzes 1996, LGBl. Nr. 61/1996, in der jeweils geltenden Fassung zur 
Vorbehaltsgemeinde erklärt worden ist. 

Bei der Berechnung des Freizeitwohnsitzanteils nach lit. a bleiben Freizeitwohnsitze, für die eine 
Ausnahmebewilligung im Sinn des Abs. 8 erster Satz vorliegt, außer Betracht. 

(6) Die Baubewilligung für Neubauten, die ganz oder teilweise als Freizeitwohnsitze verwendet 
werden sollen, sowie für Zu- und Umbauten und die Änderung des Verwendungszweckes von bisher 
anderweitig verwendeten Gebäuden, Wohnungen oder sonstigen Gebäudeteilen, durch die 
Freizeitwohnsitze neu geschaffen werden sollen, darf unbeschadet der sonstigen 
Bewilligungsvoraussetzungen nur erteilt werden, wenn für das betreffende Grundstück eine Festlegung 
nach Abs. 3 zweiter und dritter Satz vorliegt und die höchstzulässige Anzahl an Freizeitwohnsitzen nicht 
überschritten wird. Maßgebend ist die Anzahl der Freizeitwohnsitze aufgrund des Verzeichnisses der 
Freizeitwohnsitze nach § 14 Abs. 1. 

(7) Unbeschadet der Abs. 3 und 4 dürfen auf Sonderflächen für Gastgewerbebetriebe zur 
Beherbergung von Gästen sowie auf Sonderflächen für Hofstellen Neubauten, die ganz oder teilweise als 
Freizeitwohnsitze verwendet werden sollen, nicht errichtet werden. Im Übrigen darf im Fall von 
Freizeitwohnsitzen auf Sonderflächen für Hofstellen weiters das nach § 44 Abs. 7 lit. c zulässige 
Höchstausmaß der Wohnnutzfläche nicht überschritten werden. 

(8) Weiters dürfen Wohnsitze aufgrund einer Ausnahmebewilligung des Bürgermeisters nach diesem 
Absatz oder aufgrund einer entsprechenden Ausnahmebewilligung nach früheren 
raumordnungsrechtlichen Vorschriften als Freizeitwohnsitze verwendet werden. Die 
Ausnahmebewilligung ist nur zu erteilen: 

 a) auf Antrag des Erben oder Vermächtnisnehmers, wenn die Voraussetzungen nach § 5 lit. a des 
Tiroler Grundverkehrsgesetzes 1996 vorliegen und der betreffende Wohnsitz dem Antragsteller 
oder anderen Personen nicht anderweitig der Befriedigung eines Wohnbedürfnisses dient, 

 b) auf Antrag des Schenkungsnehmers bei Schenkungen auf den Todesfall nach Eintritt des 
Todesfalls, wenn der Schenkungsnehmer zum Kreis der gesetzlichen Erben gehört und der 
betreffende Wohnsitz dem Antragsteller oder anderen Personen nicht anderweitig der 
Befriedigung eines Wohnbedürfnisses dient, 

 c) auf Antrag des Eigentümers des betreffenden Wohnsitzes oder des sonst hierüber 
Verfügungsberechtigten, wenn ihm aufgrund geänderter Lebensumstände, insbesondere aufgrund 
beruflicher oder familiärer Veränderungen, eine andere Verwendung des Wohnsitzes nicht 
möglich oder zumutbar ist, der Wohnsitz anderen Personen nicht anderweitig der Befriedigung 
eines Wohnbedürfnisses dient und der Antragsteller insbesondere im Hinblick auf seine 
persönlichen oder familiären Verhältnisse oder seine Rechtsbeziehung zum Wohnsitz ein 
Interesse am Bestehen des Wohnsitzes hat. 

(9) Der Inhaber einer Ausnahmebewilligung im Sinn des Abs. 8 erster Satz darf den Freizeitwohnsitz 
nur für sich, seine Familie und seine Gäste verwenden. Die entgeltliche Überlassung des 
Freizeitwohnsitzes ist nicht zulässig. 

(10) Um die Erteilung der Ausnahmebewilligung im Sinn des Abs. 8 erster Satz ist schriftlich 
anzusuchen. Der Antrag hat den betreffenden Wohnsitz zu bezeichnen und die zur Beurteilung des 
Vorliegens der Bewilligungsvoraussetzungen erforderlichen Angaben zu enthalten. Die Richtigkeit dieser 
Angaben ist vom Antragsteller durch geeignete Unterlagen nachzuweisen oder, soweit ihm dies nicht 
möglich ist, anderweitig glaubhaft zu machen. Der Bürgermeister hat über den Antrag mit schriftlichem 
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Bescheid zu entscheiden. Die Ausnahmebewilligung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihre 
Erteilung nicht mehr vorliegen. 

(11) Zum Zweck der Überwachung der Einhaltung der sich aus den vorstehenden Bestimmungen 
ergebenden Beschränkungen für Freizeitwohnsitze sind den damit betrauten Organen der Gemeinde die 
Zufahrt und zu angemessener Tageszeit der Zutritt zu dem jeweiligen Objekt zu gewähren und die 
erforderlichen Auskünfte über dessen Verwendung zu erteilen. Ist auf Grund bestimmter Tatsachen eine 
Nutzung anzunehmen, die den Beschränkungen widerspricht, haben die Versorgungs- oder 
Entsorgungsunternehmen, die Erbringer von Postdiensten oder von elektronischen Zustelldiensten auf 
Anfrage der Behörde die zur Beurteilung der Nutzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen oder die 
erforderlichen personenbezogenen Daten zu übermitteln. 
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